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Neues aus der Rechtsprechung 

Arbeitszeitbetrug in der Raucherpause 

Rauchende Arbeitnehmer brauchen häufig ihre Raucherpausen, um weiter 

produktiv arbeiten zu können. Wenn diese Pausen jedoch nicht richtig als 

Arbeitszeit erfasst werden, kann dies zu Konflikten innerhalb der Beleg-

schaft führen. In den zwei vorliegenden gleichgelagerten Fällen, die das  

Arbeitsgericht München (22.01.2024, Az. 3 Ca 7542/23 und 3 Ca 7544/23) 

zu entscheiden hatte, gab es in dem beklagten Betrieb klare Regelungen zur 

Erfassung von Pausen. Die Entscheidung fiel daher eindeutig zu Lasten der 

rauchenden Arbeitnehmer aus.  

Der Sachverhalt 

Im Betrieb der beklagten Arbeitgeberin erhält jeder Mitarbeiter eine 

codierte Chipkarte, mit der er sich bei Betreten und Verlassen des Be-

triebs sowie für Pausen ein- und ausstempeln muss. Laut der Be-

triebsvereinbarung zur Arbeitszeit sollen lediglich Arbeitsunterbre-

chungen für Toilettengänge nicht erfasst werden. Über die Verpflich-

tung zum Ein- und Ausstempeln wurden die Mitarbeiter durch eine 

Mitarbeiterversammlung, Schulungen und weiterem Material infor-

miert. 

Die beiden Kläger, die in der Produktion der Beklagten arbeiteten, 

verließen ihren Arbeitsplatz an drei bis vier aufeinanderfolgenden 

Tagen für jeweils rund 15 Raucherpausen. Für diese Pausen stempel-

ten sie sich nicht ordnungsgemäß aus, da sie – laut ihrer Aussage - 

während des Rauchens Arbeitsgespräche geführt hätten. 

Nachdem die Arbeitgeberin Kenntnis von diesen Vorfällen erhielt, 

sprach sie ohne vorherige Abmahnungen außerordentlich fristlose 

(Tat-)Kündigungen gegenüber den beiden Klägern aus. Die Kläger 

wendeten sich hiergegen im Wege der Kündigungsschutzklage. 

Die Entscheidung des Gerichts 

Das Arbeitsgericht München hat die Wirksamkeit der beiden außer-

ordentlichen Kündigungen festgestellt.  

   

 

  

Newsletter Arbeitsrecht 

Oktober 2024 

 



 

2 

Die Erbringung der Arbeitsleistung sei die Hauptpflicht des Arbeit-

nehmers, sodass Verstöße in diesem Bereich den Kernbereich des ge-

genseitigen Austauschverhältnisses berührten. Die Verletzung der 

Pflicht zur ordnungsgemäßen Arbeitszeiterfassung stelle daher an 

sich einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung 

dar. 

Das Gericht hielt auch eine vorherige Abmahnung für entbehrlich. 

Die Kläger seien ausreichend über das Erfordernis des Ausstempelns 

von Raucherpausen informiert worden und hätten sich bewusst in 

einer Vielzahl von Pausen nicht ausgestempelt. Insbesondere in An-

betracht der hohen Anzahl an Verstößen dürften die Kläger nicht da-

mit rechnen, dass die Arbeitgeberin diese sanktionslos hinnehmen 

würde. 

Im Rahmen der bei jeder Kündigung vorzunehmenden Interessenab-

wägung stellte das Gericht die Belange der Beklagten über die des 

Klägers. Durch ihr Verhalten hätten die Kläger die Beklagte vorsätz-

lich veranlasst, ihnen Entgelt zu zahlen, ohne im Gegenzug die ge-

schuldete Arbeitsleistung erbracht zu haben. Gerade das wiederholte 

Nicht-Ausstempeln bedeute eine Täuschung mit erheblichen finan-

ziellen Folgen, sodass die außerordentliche Kündigung gerechtfer-

tigt sei.  

Praxishinweis 

Das Arbeitsgericht München folgt mit seiner Entscheidung der 

Rechtsprechung des BAG zu außerordentlichen Kündigungen bei 

Arbeitszeitbetrug und führt ausführlich ihre Konsequenzen für nicht 

erfasste Raucherpausen aus. Arbeitgeber können die Arbeitszeiten 

ihrer Mitarbeiter nur schwer selbst kontrollieren. Indem der Arbeit-

geber den Arbeitnehmern die Möglichkeit einräumt, ihre Arbeitszeit 

selbst zu dokumentieren, bringt er ihnen einen erheblichen Vertrau-

ensvorschuss entgegen. Dieser Vertrauensvorschuss wird durch Ar-

beitnehmer, die ihre Arbeitszeit falsch erfassen, missbraucht und 

kann daher sowohl arbeitsrechtlich als auch strafrechtlich sanktio-

niert werden. 

In vielen anderen Fällen haben Arbeitnehmer bereits vergeblich ver-

sucht, ihre Raucherpausen zu rechtfertigen. Auch die Argumentation 

der Kläger, sie hätten während der Raucherpausen Arbeitsgespräche 

geführt und daher „gearbeitet“, konnte im Fall aufgrund der Position 
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und den Aufgaben der Kläger in der Produktion ausgeschlossen wer-

den. Als mögliche Rechtfertigungsgründe kommen beispielsweise 

interne Besprechungen oder ein Austausch mit Kunden in Betracht.  

Vergüten Arbeitgeber Raucherpausen ohne Kenntnis über die ge-

naue Häufigkeit und Dauer der Pausen, dürften Nichtraucher auf 

Grundlage des Allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes eben-

falls bezahlte Arbeitsunterbrechungen fordern. Arbeitgebern ist zu 

raten, klare Regelungen zur Arbeitszeiterfassung aufzustellen, um 

Diskussionen innerhalb der Belegschaft zu vermeiden und Verstöße 

rechtssicher sanktionieren zu können. Die Einhaltung dieser Regeln 

sollte auch stichprobenartig kontrolliert werden.  

Wenn Abmahnungen und Kündigungen ausgesprochen werden, 

müssen Zeit, Ort und die konkreten Umstände des Arbeitszeitbe-

trugs substantiiert dargelegt werden können. Auf eine ordnungsge-

mäße Dokumentation der Arbeitszeit sollte auch aus diesem Grund 

nicht verzichtet werden.  
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